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I Länderstudien 
Die sechs west- und osteuropäischen Länder, die in den Länderstudien behandelt 
werden und aus denen die beteiligten Projektpartner kommen, repräsentieren hin-
sichtlich ihrer industriellen Beziehungen zwei Länder- bzw. Fallgruppen. Während die 
erste Länder- bzw. Fallgruppe die alten europäischen Mitgliedstaaten (Deutschland, 
Frankreich und Italien) mit ihren traditionellen industriellen Beziehungen bzw. Ar-
beitsbeziehungen darstellt, ist die zweite Länder- bzw. Fallgruppe (Tschechische 
Republik, Slowakei und Kroatien) exemplarisch für die jüngeren europäischen Mit-
gliedstaaten und Beitrittskandidatenländern aus Südosteuropa, die sich noch in einer 
Veränderungs- bzw. Neubildungsphase ihrer Industriellen Beziehungen befinden. 
Gegenstände der komparativ angelegten Länderstudien sind die Industriellen Bezie-
hungen der sechs Europäischen Länder. In den Länderstudien werden die Industriel-
len Beziehungen der Länder detailliert beschrieben. Die Kernelemente der industriel-
len Beziehungen der Länder bilden die auf der Grundlage rechtlicher und tariflicher 
Regelungen in den Ländern herausgebildeten Akteursstrukturen (Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerorganisationen und Staat) einerseits sowie andererseits ihre kollektiven 
Verhandlungsmuster und ihre betriebliche Repräsentation. Besondere Berücksichti-
gung finden in den Länderstudien die Aspekte neue Arbeitsvertragsformen, atypische 
bzw. prekäre Beschäftigung, Mindestlohnregelungen als spezifische Form finanzieller 
und sozialen Sicherung sowie die beruflichen Bildung. Damit geben die Länderstu-
dien umfangreiche Informationen zu den Industriellen Beziehungen der sechs Länder 
mit dem Ziel der Übertragung der Informationen für die beteiligten Projektpartner von 
einem wissenschaftlichen Niveau zu einem professionellen Niveau. Dazu trägt auch 
die Sammlung von „good practice“ Beispielen industrieller Beziehungen bzw. Wegen 
atypischer bzw. prekärer Beschäftigung zu begegnen bei. Darüber hinaus erlauben 
die Länderstudien länderspezifische Besonderheiten in einer Vergleichsperspektive 
wahrzunehmen und diese für eine grenzübergreifende Kooperation einzusetzen. 
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II Ergebnisse der Länderstudien 

A Alte Mitgliedstaaten der Europäische Union 

1 Deutschland 

1.1 Sozioökonomischer Hintergrund  

Die Bundesrepublik Deutschland nimmt mit ihren 82,3 Mio. Einwohner eine führende 
Stellung in Europa ein, die sie dem Export von Industriegütern verdankt. Im Jahr 
2006 konnte die Bundesrepublik Deutschland ihre Wachstumsschwäche der Vorjah-
re mit einem Wachstum des Bruttoinlandprodukts von 2,7 % überwinden. Eingehend 
mit dem wirtschaftlichen Wachstum nahm erstmals seit einigen Jahren die sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigung in Deutschland wieder zu. Mit einer durchschnitt-
lichen Arbeitslosenquote von 12,0 % (2006) bewegt sich die Arbeitslosigkeit in 
Deutschland auf einem hohen Niveau. Die Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland ist in 
Folge des Nachwirkens der wirtschaftlichen Transformation der DDR doppelt so hoch 
wie in Westdeutschland. Zum zentralen Problem der Arbeitslosigkeit in Deutschland 
ist die Langzeitarbeitslosigkeit geworden. Im Jahr 2006 waren bereits rund 42 % der 
Arbeitslosen länger als 1 Jahr arbeitslos. 
Begünstigt durch Arbeitsmarktreformen (Hartz-Gesetze) und anderen gesetzlichen 
Deregulierungsmaßnahmen, deren Ziel es war die institutionellen Rahmenbedingun-
gen des Arbeitsmarktes beschäftigungsfreundlicher zu gestalten, haben atypische 
Beschäftigungsformen1 erheblich an Bedeutung gewonnen. Die umfangreichste aty-
pische Beschäftigungsform in Deutschland ist die Teilzeitarbeit mit einem Anteil von 
mehr als 25 % an den Gesamtbeschäftigten (2006)2. Insbesondere die geringfügigen 
Beschäftigung (Mini- und Midijobs) als eine sozialversicherungsbegünstigte Variante 
der Teilzeitarbeit verzeichnete in den letzten Jahren eine erhebliche Bedeutungszu-
nahme, vor allem durch den starken Anstieg der Mini-Jobs3. Im Vergleich dazu be-
wegt sich die gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung bzw. die Leiharbeit, ob-
wohl sie sich dynamisch in den letzten Jahren entwickelt hat, mit einem Anteil von 
1,5 % (2006) an den Gesamtbeschäftigten auf einem recht niedrigen Niveau. Ähnli-
ches gilt auch für die befristete Beschäftigung. Trotz staatlicher Deregulierung stieg 
der Anteil der befristeten Beschäftigten nur leicht von 5,1 % (2000) auf einen Anteil 
von 6,4 % (2006) an den Gesamtbeschäftigten. Der Umfang der atypischen Beschäf-
tigungsformen lässt sich für Deutschland nicht exakt bestimmen, es ist aber anzu-
nehmen, dass die atypischen Beschäftigungsformen mittlerweile gut ein Drittel aller 
abhängig Beschäftigten umfassen. 

                                            
1  Unter die atypischen Beschäftigungsformen fallen: Teilzeitarbeit, befristete Beschäftigung, gering-

fügige Beschäftigung (Minijobs mit einem Monatsverdienst bis zu 400 €) sowie die Ein-Eurojobs als 
öffentliche Arbeitsgelegenheiten bzw. Beschäftigungsmaßnahmen. 

2  Die Prozentangaben beziehen sich auf das IAB-Betriebspanel. 
3  Ende des Jahres 2006 waren 6,7 Mio. Personen in geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen be-

schäftigt, davon 4,92 Mio. Personen ausschließlich. 
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1.2 Industrielle Beziehungen (Strukturen) 

Die industriellen Beziehungen in Deutschland basieren auf gewachsenen Kulturen 
der Konsensfindung und dem bewährten Einsatz von Instrumentarien zur politischen 
und wirtschaftlichen Problemlösung. Dadurch sind sie hochgradig sozialpartner-
schaftlich – korporatistisch – angelegt. Maßgeblich bestimmt werden die industriellen 
Beziehungen durch die Arbeitgeberverbände und die Gewerkschaften in Deutsch-
land. Ihre besondere Stellung innerhalb der Arbeitsbeziehungen kommt durch das 
Institut der Tarifautonomie im Grundgesetz zum Ausdruck. Ein wichtiges Element der 
industriellen Arbeitsbeziehungen ist die Zentralisation und Konzentration der Ver-
bände der Tarifparteien. Seitens der Gewerkschaften gehörte dazu die Durchsetzung 
des industrie- und einheitsgewerkschaftlichen Organisationsprinzips, das sich auf 
Arbeitgeberseite in Form von Parallelorganisationen widerspiegelte. Dadurch gibt es 
in Deutschland nur wenige Gewerkschaftsorganisationen. Der 1949 als gewerk-
schaftliche Dachorganisation gegründete Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) mit 
seinen acht Einzelgewerkschaften stellt die zentrale Gewerkschaftsorganisation in 
Deutschland dar4. Bedingt durch die starke Mitgliederentwicklung der Gewerkschaf-
ten nahm ihr Netto-Organisationsgrad in den vergangenen Jahren auf 18 % (2004) 
stark ab. Wie die Gewerkschaften sind die Arbeitgeberverbände, die sich in der Bun-
desvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) zusammengeschlossen 
gut etabliert und organisiert5. Von der BDA werden ca. zwei Mio. Unternehmen mit 
einem Beschäftigtenanteil von rund 80 % an allen Beschäftigten erreicht. 
Geprägt werden die industriellen Beziehungen in Deutschland durch ihre Dualität. 
Dadurch verhandeln im Bereich der Tarifautonomie die kollektiven Akteure Gewerk-
schaften und Arbeitgeberverbände und vereinbaren vorwiegend die Verkaufsbedin-
gungen der Arbeitskraft. Demgegenüber regeln im Bereich der Betriebsverfassung 
die Akteure Betriebsrat und Management die konkreten Anwendungsbedingungen 
der Arbeit im jeweiligen Unternehmen unter Ausschluss offener Kampfmaßnahmen. 
Infolge spielen die Gewerkschaften innerhalb der Betriebe in Deutschland eine ge-
ringere Rolle als in den übrigen europäischen Ländern. Spezifisch verstärkt wird die 
betriebliche Interessenvertretung der Betriebsräte durch das Institut der Mitbestim-
mung auf der Unternehmensebene. Eingerichtet kann ein Betriebsrat in Betrieben mit 
mehr als fünf Beschäftigten. Die Zahl der Betriebsratsmitglieder richtet sich nach der 
Beschäftigtenzahl der Betriebe. 
Die wichtigste Ebene auf der die Tarifverträge über Entgelte und Arbeitsbedingungen 
in Deutschland ausgehandelt werden ist der Industriesektor. Gekennzeichnet sind 
die sektoralen Tarifbeziehungen in Deutschland durch eine tarifliche Spaltung in Ost- 
und Westdeutschland sowie durch eine Tendenz zur Verlagerung tarifvertraglicher 
Prozesse und Regelungen von der sektoralen auf die betriebliche Ebene (Ver-
betrieblichung). Die Tarifspaltung in Ost- und Westdeutschland ist auf die Transfor-
mation der ehemaligen DDR-Wirtschaft zurückzuführen. Das ostdeutsche Lohnni-
veau liegt aufgrund dessen bis heute ca. 25 bis 30 % hinter dem westdeutschen 

                                            
4  Neben dem Deutschen Gewerkschaftsbund mit seinen rund 6,6 Mio. Mitglieder sind noch zwei 

Gewerkschaftsorganisationen in Deutschland von Bedeutung. Zum einen der Deutsche Beamten-
bund (DBB) als eine Spitzenorganisation der Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes mit rund 
1,25 Mio. Mitgliedern, zum anderen der Christliche Gewerkschaftsbund (CGB) mit ca. 300.000 Mit-
gliedern. 

5  Die BDA besitzt 54 Bundesfachverbände und untergliedert sich in 14 überfachliche Landesvereini-
gungen, in denen die Arbeitgeberverbände auf regionaler Ebene organisiert sind. 
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Lohnniveau zurück. Eine der Ursachen für die zunehmende Tendenz zur Ver-
betrieblichung liegt im kontinuierlichen Rückgang der Tarifbindung. In den letzten 
zehn Jahren gingen sowohl die Zahl der tarifgebundenen Betriebe als auch der Anteil 
der tarifgebundenen Beschäftigten deutlich zurück. Nur noch 57 % der Beschäftigten 
in Westdeutschland und 41 % in Ostdeutschland arbeiteten 2006 in tarifgebundenen 
Betrieben. Infolge wird im Tarifgebiet Ost die Mehrzahl der Betriebe und mehr als die 
Hälfte der dort Beschäftigten formal nicht mehr von Tarifverträgen erfasst. 

1.3 Mindestlohnregelungen, berufliche und betriebliche Weiterbildung sowie 
Sonntagsarbeit im Handel 

Mindestlohnregelungen in Deutschland wurden lange Zeit sowohl von den Arbeitge-
berverbänden als auch von den Gewerkschaften als staatliche Intervention in den 
Kernbereich der Tarifautonomie strikt abgelehnt. Die Tarifverträge galten als wirksa-
mes Äquivalent für einen gesetzlichen Mindestlohn. Dies hat sich seit dem Jahr 2004 
grundlegend geändert. Ursächlich dafür sind u.a. die nachlassende Prägekraft des 
deutschen Tarifsystems durch eine stark rückläufige Tarifbindung der Betriebe, ein 
zunehmender Problemdruck sowie die Zunahme atypischer und prekärer Beschäfti-
gung im Zuge der mit den Arbeitsmarkreformen verbundenen staatlichen Deregulie-
rungen des Arbeitsmarktes6.  
Im Laufe des Jahres 2007 sind die Forderungen nach Einführung von Mindestlöhnen 
immer lauter geworden. Immer mehr zivilgesellschaftliche Organisationen (insbeson-
dere Gewerkschaften, Kirchen und Parteien) und eine zunehmende Zahl von Arbeit-
gebern in einzelnen Branchen sprechen sich für die Einführung bzw. Ausweitung von 
Mindestlohnregelungen aus. Innerhalb der Regierungskoalition aus CDU und SPD 
werden gesetzliche Mindestlohnregelungen von der SPD favorisiert und bislang von 
der CDU strikt abgelehnt. 
Obwohl es in Deutschland bislang keinen gesetzlichen Mindestlohn gibt, bestehen in 
Deutschland bereits partielle gesetzliche Mindestlohnregelungen. Sie basieren auf 
dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG), über das bestehende Tarifverträge für 
bestimmte Branchen neben einer Allgemeinverbindlicherklärung durch Rechtsver-
ordnung für allgemeinverbindlich erklärt werden können, die dann für inländische und 
für aus dem Ausland entsandte Arbeitnehmer dieser Branche gelten. Erfasst von Ar-
beitnehmer-Entsendegesetz werden derzeit folgende Branchen: Baugewerbe, Dach-
deckerhandwerk, Maler- und Lackiererhandwerk, Abbruchgewerbe, Gebäudereini-
gung, Elektrohandwerk. Die Aufnahme der Briefdienstleister in das Arbeitnehmer-
Entsendegesetz erfolgte zum 01. Januar 2008. Darüber hinaus plant die Regie-
rungskoalition unter massiven Druck der SPD eine branchenbezogene Ausweitung 
der gesetzlichen Mindestlohnregelungen7. Dazu soll nach einem Koalitionsbeschluss 
das Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) und das Gesetz über die Festsetzung 

                                            
6  Inzwischen erhalten rund 440.000 sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigte (Oktober 2006) 

in Deutschland kein Existenz sicherndes Einkommen mehr und sind infolge dessen auf ergänzen-
de staatliche Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV) angewiesen. Überdies 
existieren in etlichen Tarifverträge Entgeltregelungen die den Beschäftigten kein Existenz sichern-
des Einkommen garantieren. Besonders davon betroffen ist Ostdeutschland. Dort liegen die Ein-
stiegstariflöhne besonders niedrig, wie z.B. im Friseurhandwerk in Sachsen mit einem Arbeitsent-
gelt von 3,06 € je Arbeitsstunde. 

7  In der Diskussion als weitere Tarifbereiche für Mindestlohnregelungen stehen das Wach- und Si-
cherheitsgewerbe sowie die Zeitarbeitsbranche. 
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von Mindestarbeitsbedingungen von 1952 novelliert werden. Mit der Novellierung des 
Gesetzes über die Festsetzung von Mindestarbeitsbedingungen wird erstmals eine 
gesetzliche Grundlage zur Entgeltfestsetzung für Branchen geschaffen in denen es 
keine Tarifverträge gibt bzw. deren Tarifbindung unter 50 % liegt. Damit entsteht ein 
gesetzliches Instrument zur sukzessiven Einführung von Mindestlöhnen ohne tarifli-
che Grundlage in Deutschland. 
Charakteristisch für die berufliche Aus- und Weiterbildung in Deutschland ist die 
fragmentierte Zuständigkeit der Bundesländern und des Bundes. Im Bereich der be-
ruflichen Ausbildung fällt das berufliche Schulwesen in die ausschließliche Kompe-
tenz der Bundesländer. Daneben gibt es Zuständigkeiten der Bundesländer für Teil-
bereiche der politischen und beruflichen Weiterbildung. In die Zuständigkeit des 
Bundes fallen der außerschulische (praktische) Teil der dualen Berufsausbildung 
sowie die außerschulische berufliche Weiterbildung. Bundesweit bestehen über das 
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz – schwerpunktmäßig im Handwerk – Möglich-
keiten zur Finanzierung einer beruflichen Aufstiegsfortbildung. Der Bundesagentur 
für Arbeit obliegt ferner nach dem Sozialgesetzbuch III die bundesweite Förderung 
der beruflichen Aus- und Weiterbildung von Arbeitslosen. In den letzten Jahren hat 
das Interesse seitens der Gewerkschaften an einer tarifvertraglichen Regulierung der 
betrieblichen Weiterbildung erkennbar zugenommen. Trotz der tariflichen Fortschritte 
bei der betrieblichen Weiterbildung bestehen tarifliche Regelungen, die über Freistel-
lungsregelungen für Bildungsurlaubszwecke hinausgehen, bis heute nur für einen 
äußerst kleinen Teil der Beschäftigten. Exemplarisch für eine tarifvertragliche Aus-
gestaltung von betrieblicher Weiterbildung ist der im Sommer 2001 abgeschlossene 
Qualifizierungstarifvertrag für die Metall und Elektroindustrie Baden-Württemberg. 
Nach dem Tarifvertrag besteht ein Anspruch auf betriebliche Weiterbildung, aller-
dings nur wenn Beschäftigte und Vorgesetzte einen Bedarf konstatieren und sich auf 
Maßnahmen verständigen. 
Durch die Zuständigkeitsübertragung für den Ladenschluss durch den Bund auf die 
Bundesländer im Zuge der Föderalismusreform gibt es für die Ladenöffnungszeiten 
in den einzelnen Bundesländern inzwischen unterschiedliche Regelungen. Tenden-
ziell hat sich in den Bundesländern eine 6x24 Stunden Regelung an Werktagen mit 
Beschränkungen der Öffnung auf wenige verkaufsoffene Sonntage im Jahr durchge-
setzt. Insofern ist die Sonntags- und Feiertagsarbeit im Handel in Deutschland bis-
lang noch stark eingeschränkt und daher eher die Ausnahme als die Regel. Tenden-
zen zur Ausweitung der Sonn- und Feiertagsarbeit im Handel sind aber unüberseh-
bar. 

2 Frankreich 

2.1 Sozioökonomischer Hintergrund  

Frankreich ist gemessen an seinem Bruttoinlandsprodukt (BIP) die viertgrößte Wirt-
schaftsnation der Welt. Seine internationale Spitzenstellung verdankt das Land so-
wohl seinen starken Industrien als auch seiner Position als größter westeuropäischer 
Produzent landwirtschaftlicher Erzeugnisse. In den letzten zehn Jahren wies Frank-
reich im Vergleich zu Deutschland durchweg ein höheres Wirtschaftswachstum auf. 
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im Durchschnitt der Jahre 1995 bis 2005 um 
2,1 % an. 2006 lag das Wirtschaftswachstum in Frankreich bei rund 2,0 %. Gegen-
über früher hat sich die Erwerbstätigenstruktur grundlegend gewandelt. Im Jahr 2005 
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arbeiteten ca. 73 % der Erwerbstätigen im Dienstleistungsbereich, während nur noch 
23 % in der Industrie und 3,8 % in der Land- und Forstwirtschaft tätig waren. Die Ar-
beitslosigkeit ging im Jahr 2006 auf 8,6 % zurück. Die hohe Jugendarbeitslosigkeit 
mit 21,5 % stellt bei der Arbeitslosigkeit das zentrale arbeitsmarkpolitische Problem 
dar. Rekordverdächtig ist Frankreich in zweierlei Hinsicht: Zum einen besitzt das 
Land eine äußerst hohe Sozialausgabenquote; zum anderen den höchsten Beam-
tenstand der Welt, der sich je nach Zählart bis auf 4,5 Millionen Beamte beläuft. 
Begünstigt durch Arbeitsmarktreformen nahm in Frankreich die Beschäftigung über 
atypische Arbeitsverträge in den vergangenen Jahren stark zu. Ein jüngeres Einfalls-
tor für die atypische Beschäftigung wurde mit dem Contrat Nouvelle Embauche 
(CNE) in der Regierungszeit von Villepin geschaffen, der Unternehmen mit weniger 
als 20 Beschäftigten eine befristete Beschäftigung bis zu zwei Jahren erlaubt. Infolge 
der Ausweitung der Beschäftigung über atypische Arbeitsverträge sind in Frankreich 
prekäre und segmentierte Arbeitsmärkte entstanden. Besonders davon betroffen sind 
Jugendliche. Im Jahr 2002 waren 46 % der unter 24-jährigen in Frankreich über ei-
nen atypischen Arbeitsvertrag beschäftigt.  
Seit einiger Zeit wird von der französischen Regierung eine Reformpolitik verfolgt, 
um das Wirtschaftswachstum dauerhaft zu steigern. Auf der derzeitigen Reform-
agenda der französischen Regierung steht eine Verschiebung des Renteneintritts, 
wenngleich nicht in dem Ausmaß wie in Deutschland. Generell gilt die deutsche Re-
formpolitik für die französische Regierung als Beispiel gebend. Die Reformansätze in 
der Wirtschafts- und Sozialpolitik bzw. dem Arbeitsrecht der Regierung stoßen in Tei-
len der französischen Bevölkerung allerdings auf erbitterten Widerstand, der durch 
die Mobilisierung des sozialen Protests auf der Straße zu Tage tritt. Dadurch konnten 
bereits einige der Reformvorhaben der französischen Regierung verhindert werden, 
wie z.B. die Einführung des Vertrags zur Ersteinstellung (Contrat Première Embau-
che), dessen Einführung nach landesweiten Schüler- und Studentenprotesten im Ap-
ril 2006 von Regierung aufgegeben wurde. 

2.2 Industrielle Beziehungen (Strukturen) 

Das französische Modell der Industriellen Beziehungen ist als ein staatsinterventio-
nistisches Kollektivvertragssystem zu charakterisieren. Neben den kollektiven Orga-
nisationen von Arbeit und Kapital nimmt der Staat eine wichtige Funktion wahr. Auf-
gabe des Staates ist es nicht nur die Rahmenbedingungen für den sozialen Dialog 
festzulegen, sondern mit Hilfe von Gesetzen und Verordnungen das Arbeitsleben 
umfassend zu regeln. Die staatlichen Gestaltungsmöglichkeiten reichen hierbei von 
den verfassungsrechtlichen Möglichkeiten der Regelung der Lohn- und Arbeitsbedin-
gungen auf dem Verordnungswege über die Festlegung von Mindestlöhnen, die 
Möglichkeit der Verhängung eines Lohn- und Preisstopps bis hin zu informellen Ein-
griffen, bei denen der Staat einen Vermittler ernennt. Das Streikrecht ist in der Ver-
fassung als individuelles Recht jedes Beschäftigten verankert. Der Streik wird als Mit-
tel angesehen, die Kräfteverhältnisse zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgeber bes-
ser einzuschätzen und die Eröffnung von Verhandlungen zu erzwingen. Geprägt 
werden die industriellen Beziehungen Frankreichs durch die Dominanz einer Kon-
fliktkultur, die einerseits auf die ideologische Zersplitterung der Gewerkschaften so-
wie anderseits auf das gegenseitige Misstrauen und die geringe Bereitschaft der So-
zialpartner zur Verhandlung zurückzuführen ist.  
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Kennzeichnend für die französischen Gewerkschaften sind ihre antikapitalistische 
und gesellschaftskritische Tradition und ihre Zersplitterung in politisch unterschiedli-
che Richtungsgewerkschaften. Repräsentiert wird die Arbeitnehmerseite in Frank-
reich hauptsächlich durch sechs große Gewerkschaftsverbände, die auf nationaler 
Ebene agieren. Dazu zählen neben der ältesten Gewerkschaft, der Confédération 
générale du travail (CGT)8, die Confédération française démocratique du travail 
(CFDT)9, die Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO)10, die 
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)11, die Confédération fran-
çaise de l'encadrement de la Confédération générale des cadres (CGC)12 sowie die 
Union nationale des syndicats autonomes (UNSA)13 . Nur die ersten fünf Gewerk-
schaftsverbände (confédérations) vertreten Arbeitnehmer aller Kategorien. Sie fun-
gieren als nationale, branchenübergreifende Dachverbände, die berechtigt sind na-
tionale (interprofessionelle) und Branchenkollektivabkommen abzuschließen. Da-
neben gibt es weitere autonome „Dachverbände“14 sowie noch 1.500-2.000 Betriebs-
gewerkschaften, die keinem nationalen Dachverband angeschlossen sind. Der ge-
werkschaftliche Netto-Organisationsgrad der französischen Gewerkschaften liegt mit 
8 % (2004) auf einem äußerst niedrigen Niveau. Die Gestaltungsmacht der Gewerk-
schaften definiert sich deshalb mehr über ihre Mobilisierungsfähigkeit gesellschaftli-
cher Gruppen für den sozialen Protest als durch ihre Organisationsstärke. 
Im Gegensatz zu dem Pluralismus der Gewerkschaften sind die französischen Ar-
beitgeber einheitlicher organisiert. Der größte und am besten organisierte Unterneh-
mensverband ist das Mouvement des entreprises (MEDEF) de France15. Neben dem 
MEDEF besteht eine eigenständige Interessenvertretung der kleinen und mittleren 
Unternehmen, die Conféderation générale des petites et moyennes entreprises 
(CGPME) sowie weitere kleinere Verbände16, die in Konkurrenz zum MEDEF stehen 
bzw. mit ihm verflochten sind. 
Frankreich weist eine komplexe Tarifverhandlungsstruktur mit einer hohen Tarifbin-
dung von über 90 % auf, deren rechtliche Basis die Auroux-Gesetze von 1982 bilden. 
Die Tarifverhandlungen reichen von der nationalen, branchenübergreifenden Ebene 
über die regionale und die Branchenebene bis hin zur betrieblichen Ebene. Lange 
Zeit wurden die meisten Tarifverträge auf nationaler Ebene abgeschlossen und da-
nach an regionale oder betriebliche Bedingungen angepasst. Unverkennbar ist in-

                                            
8  Kommunistisch orientierte Gewerkschaft, Mitgliederzahl ca. 600.000-650.000 (2003). 
9  Sozialistisch, demokratisch orientierte Gewerkschaft, Abspaltung von der CFTC 1964, Mitglieder-

zahl ca. 670.000-740.000 (2003). 
10  Sozialdemokratisch/reformistisch orientierte Gewerkschaft, Abspaltung von der CGT, Mitglieder-

zahl ca. 250.000-300.000 (2003). 
11  Christlich-reformistisch orientierte Gewerkschaft, Mitgliederzahl ca. 100.000 (2003). 
12  Liberal-reformistisch orientierte Gewerkschaft, Mitgliederzahl ca. 100.000 (2003). 
13  Sozialdemokratisch orientierte Gewerkschaft, Mitgliederzahl ca. 100.000-150.000 (2003) 
14  Dies sind beispielsweise: Sud Groupe des Dix, Confédération autonome du travail (CAT), Confédé-

ration nationale des salariés de France (CNSF), confédération des syndicats libres (CSL), Union 
francaise du travail (UFT) oder die anarcho-syndikalistische Confédération nationale du travail 
(CNT). 

15  Der MEDEF organisiert mehr als 750.000 Mitgliedsfirmen, davon 35 % Kleinunternehmen bis zu 10 
Beschäftigten. Jedes Unternehmen ist im MEDEF über seine Branche und über seinen Regional-
verband vertreten. 

16  Beispielsweise die Association française des entreprises privées (AFEP), die die Interessen der 81 
größten französischen Unternehmen vertritt. 
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zwischen die Tendenz zur Dezentralisierung der Tarifverhandlungen (Verbetriebli-
chung). Die betriebliche Interessenvertretung in Frankreich wird durch seine histo-
risch gewachsene Dreigliedrigkeit charakterisiert, die im wesentlichen auf den Beleg-
schaftsdelegierten (délégués du personnel)17, den Betriebsausschüssen (comités 
d´entreprise)18 und den Gewerkschaftsdelegierten (délégués syndicaux) beruht19.  

2.3 Mindestlohnregelungen, berufliche und betriebliche Weiterbildung sowie 
Sonntagsarbeit im Handel 

Frankreich gehört zu denjenigen Ländern, die innerhalb Europas über die längsten 
Erfahrungen mit gesetzlichen Mindestlohnregelungen verfügen. Die Einführung des 
gesetzlich garantierten Mindestlohns unter der Bezeichnung SMIG (salaire minimum 
interprofessionnel garanti) erfolgte bereits 1950. Nach dem Gesetz über die Einfüh-
rung des salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) von 1970 wird der 
SMIC nicht nur entsprechend der Preisentwicklung, sondern auch entsprechend der 
Entwicklung der realen Arbeitseinkommen angepasst. Der Anpassungsmechanismus 
für den gesetzlichen Mindestlohns SMIC enthält zwei Kernelemente: Erstens eine 
automatische Anpassung an die Inflationsrate die auf der Grundlage der Entwicklung 
des Verbraucherpreisindexes erfolgt, sobald die Inflationsrate 2 % überschreitet. 
Zweitens eine von der Inflation unabhängige Anpassung jeweils zum 1. Juli eines 
Jahres nach einer festgelegten Anpassungsformel. Im Jahr 2007 wurde der SMIC 
durch die französische Regierung erstmals nur um einen Inflationsausgleich erhöht. 
Mit dieser scheinbaren geringeren Änderung bei der Anpassung des SMIC verdeut-
lichte die französische Regierung zugleich die stärke liberale Ausrichtung ihrer Wirt-
schaftspolitik. Zuvor hatten alle Regierungen den SMIC jedes Jahr im Juli mindes-
tens entsprechend des Verbraucherpreisindexes und der Lohnerhöhung erhöht, so 
dass der Wert des Mindestlohns im Verhältnis zum Durchschnittslohn im Jahr 2004 
mehr als 64 % erreichte. Vom SMIC ausgenommen sind nur wenige Beschäfti-
gungsgruppen, wie z.B. Jugendliche unter 18 Jahren. Ferner bestehen für einzelne 
Branchen Ausnahmeregelungen z.B. für den Einzelhandel, die den Branchen eine 
Entlohnung unterhalb des SMIC ermöglicht. Mit einem Mindestlohn von 8,27 € hat 
Frankreich von der Höhe her nach Luxemburg und Irland den dritthöchsten Mindest-
lohnstundensatz in Europa, der auf der Basis einer 35-Stunden-Woche einem Mo-
natsverdienst von 1.254 € brutto (2007) entspricht. Den gesetzlichen Mindestlohn er-
halten ca. 17 % aller Beschäftigten (2005) in Frankreich. 
Die Ausbildung und die berufliche Weiterbildung waren in Frankreich seit Mitte der 
1980er Jahre Gegenstand zahlreicher Reformen. Dabei wurde seit 1993 eine 

                                            
17  Die Aufgabe der délégués du personnel als Belegschaftsdelegierte, die für Dauer eines Jahres 

gewählt werden, besteht vor allem darin über die Einhaltung der Regelungen des Arbeitsgesetzbu-
ches, der Vorschriften der Sozialversicherung und der Tarifabkommen zu wachen. Ihre Anzahl 
richtet sich nach der Zahl der Beschäftigten. 

18  Das comité d´entreprise (Betriebsauschuss) ist ein Informations- und Konsultativorgan, das regel-
mäßig über die Beschäftigungs-, Finanz- und Produktionslage bzw. die allgemeine Situation des 
Betriebes informiert werden muss und von den Belegschaft für zwei Jahre gewählt wird. Die Zahl 
der Betriebsauschussmitglieder richtet sich nach der Zahl der Beschäftigten.  

19  Das délégués syndicaux ist ein rein gewerkschaftliches Interessenvertretungsorgan im Betrieb, 
dessen Mitgliederzahl sich nach der Zahl der Beschäftigten bestimmt. Die Mitglieder werden durch 
die section syndicales (die Gewerkschaftssektion im Betrieb) gewählt oder durch die lokale Indust-
riegewerkschaftsorganisationen ernannt. Auf der Betriebsebene stellt es das einzig verhandlungs-
befugte Vertretungsorgan dar, das betriebliche Vereinbarungen aushandeln kann. 
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schrittweise Übertragung der Kompetenzen auf die Regionen vorgenommen, die 
heute einen bedeutenden Einfluss auf die berufliche Erstausbildung haben. Im Mit-
telpunkt der beruflichen bzw. betrieblichen Weiterbildung stehen der betriebliche 
Weiterbildungsplan (Plan de formation de l’entreprise), der individuelle Bildungsur-
laub, die Kapital-Weiterbildungszeit sowie spezielle Eingliederungsmaßnahmen für 
Jugendliche. Die Finanzierung der beruflichen Weiterbildung erfolgt größtenteils über 
eine Umlage der Betriebe. So sind Betriebe mit mehr als 10 Beschäftigten verpflich-
tet 1,5 % ihrer Bruttolohnsumme für die berufliche Weiterbildung aufzuwenden, da-
von 0,9 % für den betrieblichen Weiterbildungsplan. Erreichen die Aufwendungen 
des Betriebes die gesetzlich festgelegten Anteile an der Bruttolohn-Summe nicht, so 
muss die Differenz als Abgabe an einen von den Sozialpartnern gegründeten und 
paritätisch regional verwalteten Sammelfonds (Organismes Paritaires Collecteurs 
Agrées) geleistet werden. Obwohl die Einführung der Umlagefinanzierung der beruf-
lichen bzw. betrieblichen Weiterbildung Anfang der 1970er Jahre die Weiterbildungs-
teilnahme deutlich erhöhten, blieben bis heute Geringqualifizierte unter den Weiter-
bildungsteilnehmern unterrepräsentiert. 
Generell sind in Frankreich die Ladenschlusszeiten freigegeben. Die einzelnen Ge-
schäfte können die Öffnungszeiten selbst bestimmen. Dies gilt auch für Sonn- und 
Feiertagen mit gewissen Einschränkungen zum Schutz der Beschäftigten. Ohne Ein-
schränkungen dürfen kleinere Verkaufsstellen durch ihren Geschäftsinhaber öffnen. 
In größeren Städten haben auch größere Geschäfte die Möglichkeit an bestimmten 
Sonn- und Feiertagen im Jahr zu öffnen. 

3 Italien 

3.1 Sozioökonomischer Hintergrund  

Seit 1992 verzeichnet Italien ein wirtschaftliches Wachstum, das durchweg unter 
dem EU-Durchschnitt liegt. Mit einem geschätzten Anteil von ca. 30-40 % des BIP in 
den 1990er Jahren ist die Schattenwirtschaft des Landes sehr bedeutend. Gekenn-
zeichnet wird das Land durch ein starkes wirtschaftliches Gefälle zwischen dem 
Zentrum-Norden und dem Süden. Dies kommt nicht nur durch höhere Disparitäten 
etwa bei der Arbeitslosigkeit zum Ausdruck, sondern auch bei der Schattenwirtschaft 
des Landes, die im Süden des Landes deutlich ausgeprägter ist. In den letzten zehn 
Jahren nahm die Erwerbstätigkeit, die einen hohen Anteil an selbstständiger Er-
werbstätigkeit aufweist, zu. Der Umfang der Erwerbstätigkeit in dem 58,5 Mio. Ein-
wohner zählenden Land, liegt mit einer Erwerbsquote von unter 60 % aber immer 
noch deutlich unter den Erwerbsquoten anderer EU-Mitgliedstaaten. Gegenläufig zur 
Zunahme der Erwerbstätigkeit ging die Arbeitslosigkeit in Italien zurück. Mit einer Ar-
beitslosenquote von 6 % (2007) lag die Arbeitslosigkeit in Italien unter dem EU-
Durchschnitt. Verglichen mit anderen OECD Ländern liegen die öffentlichen Renten-
leistungen des Landes mit einem Anteil von 13,9 % (2003) am BIP, aber weit über 
dem Durchschnitt der OECD Länder von 7,7 % (2003) am BIP. 
Im letzten Jahrzehnt wurden mehrere teilweise recht umfangreiche und radikale Ar-
beitsmarkt- und Sozialreformen in Italien durchgeführt. Das „Paket Treu“ 1997 
(L.196/1997) und das „Biagi Gesetz“ 2003 (L.30/2003) waren die Bedeutendsten. Die 
Arbeitsmarkt- und Sozialreformen reichten von der Reorganisation des Arbeitsmark-
tes und seiner Institutionen, über Reformen des Rentensystems (Verlängerung des 
Renteneintritts) bis hin zur Regulierung bestehender bzw. Etablierung neuer flexibler 
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Beschäftigungsformen und der Neugestaltung von Ausbildungs- bzw. Lehrverträgen. 
Infolge der Arbeitsmarkt- und Sozialreformen gibt es zahlreiche Arbeitsvertragsfor-
men20 die flexible bzw. atypische Beschäftigung – meist zeitlich befristet – in Italien 
rechtlich gestalten. Da den sozialen Sicherheitsaspekten bei der Ausgestaltung der 
„neuen“ Arbeitsvertragsformen nur wenig Achtung geschenkt wurde, entstand mit ih-
rer Etablierung unter den Erwerbstätigen eine Segmentierung in zwei Teilen. Ge-
kennzeichnet ist das erste Segment durch eine unbefristete Erwerbstätigkeit, einen 
hohen Kündigungs- und sozialen Schutz, u.a. durch den Zugang zu gewissen Ar-
beitslosenunterstützungsleistungen. Allerdings ist dieser Soziale Schutz im ersten 
Segment mit sehr hohen Beiträgen zur Rentenversicherung verbunden. Demgegen-
über zeichnet sich das zweite Segment durch eine befristete Erwerbstätigkeit, gerin-
gen Kündigungs- und Sozialen Schutz und niedrigen Löhnen aus. Der Umfang der 
atypischen und befristeten Beschäftigung nahm in den vergangenen Jahren in Italien 
stark zu und erreichte 2005 einen Anteil von 13,6 % an der Gesamtbeschäftigung. 
Besonders im Dienstleistungsbereich verzeichnete die atypische Beschäftigung über 
befristete und Teilzeitverträge eine starke Zunahme. 

3.2 Industrielle Beziehungen (Strukturen) 

In den Artikeln 39 (Koalitionsfreiheit) und 49 (Streikrecht) der italienischen Verfas-
sung werden die zentralen kollektiven Arbeitsrechte garantiert. Traditionell sind die 
industriellen Beziehungen der Tarifparteien stark konfliktorisch geprägt. Durch regu-
lative Eingriffe nimmt der Staat eine aktive Rolle bei der Gestaltung der industriellen 
Beziehungen des Landes ein. 
Charakteristisch für die industriellen Beziehungen Italiens ist der historisch entstan-
dene und ideologisch geprägte Pluralismus der italienischen Gewerkschaften. Er 
kommt u.a. durch die drei großen Gewerkschaftsdachverbände des Landes, die 
CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro21), CISL (Confederazione Italia-
na Sindacati Lavoratori22) sowie die UIL (Unione Italiana del Lavoro23), zum Aus-
druck, die in der Nachkriegsphase wieder neu entstanden. Die drei Gewerkschafts-
dachverbände, die Mitglieder im Europäischen Gewerkschaftsbund sind, unterglie-
dern sich in Branchengewerkschaften. Eine besonders starke Stellung nehmen ihre 
Metallgewerkschaften die FIOM, FIM und die UILM ein. Neben den drei Dachver-
bänden mit ihren angehörigen Einzelgewerkschaften gibt es einige unabhängige 
Branchengewerkschaften im Öffentlichen Sektor und im Bankensektor, linksorientier-
te betriebliche Basisgruppen (Cobas - Comitati di base). Von Bedeutung ist noch die 
UGL, ein Gewerkschaftsverband der ursprünglich der Neofaschisten Partei MSI nahe 
stand. Darüber hinaus nimmt als zivilgesellschaftliche Organisation die ACLI (Asso-

                                            
20  Diese regeln befristete Beschäftigung, Zeit- und Leiharbeit, Teilzeitarbeit, Arbeit auf Anruf, Job-

sharing, Ausbildung, zusätzliche Tätigkeiten bzw. Einarbeitungsbeschäftigung von arbeitsmarktpo-
lischer Zielgruppen und Projektarbeit auf freiberuflicher Basis.  

21  Mit ihren 5,6 Mio. Mitglieder (2006) ist die CGIL der größte Gewerkschaftsdachverband in Italien. 
Die CGIL wurde 1906 gegründet und besaß eine langjährige Verbindung zur ehemaligen kommu-
nistischen Partei (PCI). 

22  Die 4,3 Mio. Mitglieder (2006) zählende CISL hat ihre Wurzeln in der katholischen Soziallehre und 
wurde 1918 gegründet. 

23  Von CGIL spaltete sich die sozialdemokratisch orientierte UIL 1911 ab. Mit ihren 1,8 Mio. Mitglie-
dern ist die CGIL der drittgrößte Gewerkschaftsdachverband des Landes. 
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ciazioni Cristiane Lavoratori Italiani)24 die Interessen von Arbeitnehmer in Italien 
wahr. In Europa gehört Italien zu den wenigen Ländern in denen die Gewerkschaften 
hohe und anwachsende Mitgliederzahlen verzeichnen. Von 1986 bis 2006 stiegen 
die Mitgliederzahlen der drei großen Gewerkschaftsdachverbände (CGIL-CISL-UIL) 
von 8,928 Mio. auf 11,764 Mio. an. Damit verbunden ist ein hoher Nettoorganisati-
onsgrad von rund 34 % (2004), der aufgrund der Alterstruktur der Gewerkschaftsmit-
glieder seit einem Jahrzehnt jedoch rückläufig ist25. Ähnlich wie die Gewerkschaften 
sind auch die Arbeitgeber pluralistisch organisiert und teilweise politisch orientiert. 
Der wichtigste Arbeitergeberverband ist die Confindustria26. Er deckt breite Unter-
nehmensbereiche von der Produktion bis hin zu den Dienstleistungen ab. Daneben 
gibt es weitere größere27 und kleinere28 Arbeitgeberverbände. 
Ein jüngeres Element der industriellen Beziehungen Italiens ist die „Konzertierung“. 
Durch gemeinsames Handeln bzw. tripartistische Übereinkünfte von Regierung, Ar-
beitgeberverbänden und Gewerkschaften wird seit den 1990er Jahren verstärkt ver-
sucht die Modernisierung des Landes zu fördern. Im Vergleich zu den traditionellen 
industriellen Beziehungen Italiens führte diese Konzertierung Italien zu einer stärke-
ren Institutionalisierung und Einbindung der wichtigsten Arbeitgeberverbände und 
Gewerkschaften in die Entscheidungsprozesse der Wirtschaft- und Sozialpolitik des 
Landes. In den letzten Jahren wurden im Rahmen dieser „Konzertierung“ zahlreiche 
Pakte auf nationaler und regionaler Ebene geschlossen. 
Die zentrale Ebene der Tariffindung in Italien ist die Branchenebene bzw. der Indust-
riesektor. Daneben ist die intersektorale, nationale Ebene von Bedeutung. Gestaltet 
wird die Betriebsverfassung weitgehend durch die Tarifparteien selbst. Neben kollek-
tiven vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Dachverbänden der Gewerkschaf-
ten und der Arbeitgebern bildet das Arbeitnehmerstatut (Statuto dei Lavoratori) von 
1970, das die gewerkschaftliche Betätigung am Arbeitsplatz schützt und die Bildung 
einer Arbeitnehmervertretung in Betrieben mit mehr als 15 Beschäftigten erlaubt, die 
Grundlage für die betriebliche Interessenvertretung in Italien. Anfang der 1990er Jah-
re entstand die Einheitliche Gewerkschaftsvertretung „RSU (Rappresentanze Sinda-
cali Unitarie)“ als betriebliche Interessenvertretung. Die RSU haben als betriebliche 
Interessenvertretung der Belegschaft und der Gewerkschaft eine Doppelfunktion in-
ne. Gewählt werden die RSU, deren Umfang sich nach der Unternehmensgröße be-
stimmt, alle drei Jahre zu 2/3 von der Belegschaft. Das restliche Drittel der RSU-
Sitze wird von den Gewerkschaften direkt besetzt. Als betriebliche Interessenvertre-
tungen verfügen die RSU über gewisse Informations-, Konsultations- und Mitwir-
kungsrechte im Hinblick auf betriebliche Belange, wie z. B. der Regelung der Ar-
beitszeit oder der berufliche Aus- und Weiterbildung, und können darüber hinaus be-

                                            
24  Als eine über eine Million Mitglieder in Italien und in anderen Ländern zählende Arbeitnehmerorga-

nisation engagiert sich die ACLI über ihre Bildungseinrichtung ENAIP stark in der beruflichen Wei-
terbildung von Arbeitnehmern. 

25  Die drei Gewerkschaftsdachverbände weisen alle samt einen hohen Anteil (mehr als 50 %) an in-
aktiven bzw. nicht beschäftigten Mitgliedern (Rentnern) auf. 

26  Der Verband wurde nach dem zweiten Weltkrieg auf einer stark unpolitischen Grundlage wieder 
gegründet. Heute umfasst er ca. 123.000 Unternehmen aller Größe mit 4,8 Mio. Beschäftigten. 

27  Dies sind die Confcommercio und Confagricoltura, die jeweils 820.000 bzw. 526.000 Unternehmen 
als Mitglieder haben. 

28  Kleinere Arbeitgeberverbände sind u.a: Confapi, Confesercenti, Coldiretti und Confcoltivatori oder 
Confservizi. 
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triebliche Vereinbarungen treffen, soweit sie nicht durch einen Branchentarifvertrag 
geregelt sind. 

3.3 Mindestlohnregelungen, berufliche und betriebliche Weiterbildung sowie 
Sonntagsarbeit im Handel 

In Italien gibt es keinen gesetzlichen Mindestlohn. Mindestlohn- bzw. untere Lohnre-
gelungen ergeben sich nur aus der Verbindlichkeit von nationalen und sektoralen Ta-
rifvereinbarungen der Tarifparteien, die für alle Beschäftigten der Unternehmen gel-
ten, die dem Arbeitgeberverband angehören.  
Mit der Reform des italienischen Schul- und Ausbildungssystem wurde 2004 eine 
zwölfjährige Schul- und Berufsausbildungspflicht eingeführt. Das Schulsystem gliedert 
sich in eine fünfjährige Grundschule, dreijährige Mittelschule und Oberschulen. Durch 
die Zuständigkeiten der Regionen für die berufliche Bildung ist die berufliche Ausbil-
dung in Italien nicht einheitlich strukturiert. Der betrieblichen Weiterbildung wird in Ita-
lien nur wenig Bedeutung beigemessen. Nur rund 1/3 der italienischen Arbeitnehmer 
besuchten im Jahr 2004 einen Weiterbildungskurs. Hierbei hatten geringer qualifizierte 
Arbeitnehmer weniger Chancen eine betriebliche Weiterbildung zu erhalten. 
Die Ladenöffnungszeiten sind in Italien auf werktags von 5 Uhr bis 21 Uhr sowie auf 
wenige verkaufsoffene Sonntage im Jahr beschränkt. Aufgrund der Zuständigkeits-
verlagerung auf die Regionen, Provinzen und Gemeinden mit der in den 1990er Jah-
ren begonnen wurde, variieren die Ladenschlusszeiten örtlich und regional. Für Re-
gionen, die stark vom Tourismus abhängig sind, gibt es im Hinblick auf die ver-
kaufsoffenen Sonntage Sonderregelungen. Aufgrund dieser Restriktionen bei den 
Ladenschlusszeiten ist die Sonn- und Feiertagsarbeit der Beschäftigten im Handel in 
Italien bislang noch stark eingeschränkt. 

B Neue Mitgliedstaaten der Europäische Union 

4 Slowakei 

4.1 Sozioökonomischer Hintergrund  

In den vergangenen Jahren verzeichnete die Slowakei ein vergleichsweise kräftiges 
Wirtschaftswachstum. 2006 lag die Wachstumsrate des Bruttoinlandproduktes (BIP) 
bei 6,1 %. Trotz eines kontinuierlichen Rückgangs in den letzten Jahren ist die Ar-
beitslosigkeit mit 15,5 % (2006) nach wie vor recht hoch. Bei der Arbeitslosigkeit bil-
den insbesondere die hohe Jugendarbeitslosigkeit, die Arbeitslosigkeit Älterer sowie 
die Langzeitarbeitslosigkeit (Arbeitslosigkeit länger als 1 Jahr), die rund 55 % der Ar-
beitslosen betrifft, die zentralen Problemfelder. Die Wirtschafts- und Beschäftigungs-
entwicklung des Landes ist gekennzeichnet durch ein enormes regionales Gefälle. 
Während die Region um Bratislava zu den führenden Wachstumszentren in Mittel-
osteuropa zählt und eine Arbeitslosigkeit von rund 5 % aufweist, beträgt die Arbeits-
losigkeit in den östlichen und südlichen Landesteilen teilweise über 25 %. Geprägt 
wird die inzwischen weitgehend privatisierte Wirtschaft der Slowakei durch eine 
kleinbetriebliche Wirtschaftsstruktur. Gegenwärtig arbeiten rund 80 % der Erwerbstä-
tigen in Betrieben bis zu 10 Beschäftigten. 
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Im Vergleich zu den anderen EU-Ländern weist die Slowakei deutlich geringere An-
teile an atypischer Beschäftigung auf, die sich zudem weniger dynamisch entwickeln 
– trotz einiger jüngerer Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitsmarktflexibilität. Die 
zentralen Formen atypischer Beschäftigung in der Slowakei sind die befristete Be-
schäftigung und die Teilzeitbeschäftigung. Der Anteil der Arbeitnehmer mit einem be-
fristeten Arbeitsvertrag an den Erwerbstätigen, der in den letzten fünf Jahren relativ 
konstant blieb, liegt bei rund 5 % (2006)29. Von der befristeten Beschäftigung sind 
insbesondere jungen Menschen im Alter von 15 bis 24 Jahren betroffen, die mehr als 
ein Drittel der befristeten Beschäftigten stellen. Auch die Teilzeitbeschäftigung, deren 
Anteil nur leicht von 2,1 % (2000) auf 2.8 % (2006)30 an den Erwerbstätigen zunahm, 
liegt im europäischen Vergleich auf einem sehr niedrigen Niveau. Den höchsten An-
teil an Teilzeitbeschäftigung weist der Dienstleistungssektor auf, in dem sich 80 % 
der Teilzeitbeschäftigten konzentrieren. Damit ist die Vollzeitbeschäftigung bzw. 
Normalbeschäftigung in der Slowakei relativ stabil im Vergleich zum europäischen 
Trend der Erosion der Normalbeschäftigung durch atypische Beschäftigungsformen. 

4.2 Industrielle Beziehungen (Strukturen) 

Obwohl sich die wirtschaftliche und soziale Transformation der Slowakei an westeu-
ropäischen Mustern orientierte, kam es zu keiner Übernahme eines kompletten Sys-
tems westlicher Institutionen und Regelungsmuster bei den industriellen Beziehun-
gen des Landes. Stark beeinflusst wurde die Entwicklung der industriellen Beziehun-
gen durch die Loslösung von Tschechien 1993, die gravierende wirtschaftliche und 
politische Probleme mit sich brachten. Das Streikrecht genießt in der Slowakischen 
Republik grundsätzlich gesetzlichen Schutz. Einen Meilenstein für die industriellen 
Beziehungen stellte das Inkrafttreten eines neuen Arbeitsgesetzbuchs im Jahr 2002 
und dessen Änderung im Jahr 2003 dar, das im Bereich des kollektiven Arbeitsrechts 
den Tarifparteien stärkere Rechte bei der Gestaltung der tariflichen Beziehungen ein-
räumte. Mit der zum 1.9.2007 in Kraft getretenen Novelle des Arbeitsgesetzbuches 
erfolgten weitere umfangreiche arbeitsrechtliche Änderungen31 sowie eine Stärkung 
der Rechte der Gewerkschaften auf betrieblicher Ebene32. 
Sowohl auf Seiten der Arbeitgeber wie auch auf Seiten der Gewerkschaften besteht 
eine hohe Konzentration und Zentralisation ihrer Verbände. Die Gewerkschaften 
werden hauptsächlich repräsentiert durch die Slowakische Konföderation der Ge-
werkschaften (Konfederacia odborovych zvazov Slovenskej republiky – KOZ SR33) 
die ca. 90 % aller Gewerkschaftsmitglieder in der Slowakei erreicht. Neben der KOZ 

                                            
29  Angaben Eurostat. 
30  Angaben Eurostat. 
31  Die arbeitsrechtlichen Änderungen betrafen insbesondere die Gestaltung von Arbeitsverträgen und 

der Arbeitszeit. So dürfen z.B. befristete Arbeitsverträge abgesehen von wenigen Ausnahmen 
(Saison- und Zeitarbeit und Forschungsarbeiten) nur noch für einen Zeitraum von max. drei Jahren 
abgeschlossen und während dieser Zeit höchstens einmal verlängert oder neu vereinbart werden. 
Ferner wurde vor dem Hintergrund des Anstiegs der Zahl der Scheinselbstständigen der Begriff der 
abhängigen und damit sozialversicherungspflichtigen Arbeit im Arbeitsgesetz exakter gefasst.  

32  Den Gewerkschaftsfunktionären wurde ein Anspruch auf eine bezahlte Freistellung bei der Aus-
übung ihrer Tätigkeit eingeräumt. Der Freistellungsumfang bemisst sich nach Zahl der Gewerk-
schaftsmitglieder im Betrieb. 

33  Die rund 590.000 Mitglieder (2005) starke KOZ SR untergliedert sich als Gewerkschaftsdachver-
band in 35 sektorale Gewerkschaftsorganisationen. 



Ergebnisse der Länderstudien und vergleichende Aspekte Harald Kohler und Josef Schmid 

 16

SR existieren noch ein Christlicher Gewerkschaftsbund mit ca. 10.000 Mitgliedern 
und ein kleinerer Verband Kunst und Kultur mit 2.000 Mitgliedern. Der (Netto-
)Organisationsgrad der Gewerkschaften ist in den letzten Jahren aufgrund von Mit-
gliederverlusten kontinuierlich auf 31 % (2004) abgesunken. Dennoch liegt der ge-
werkschaftliche Organisationsgrad weit über dem EU-25-Durchschnitt von 25 % 
(2004). Gleichsam umfassend und einheitlich ist die Arbeitgeberseite in der Slowakei 
organisiert. Vertreten wird die Seite der Arbeitgeber im Wesentlichen durch zwei 
Verbände34: die Vereinigung der Arbeitgeberverbände der Slowakischen Republik 
(Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky – AZZZ 
SR35) und die Nationale Union der Arbeitgeber der Slowakischen Republik (Republi-
ková únia zamestnávateľov Slovenskej republiky – RUZ SR36). Komplementär besit-
zen tripartistische Gesprächsrunden und Institutionen eine wichtige Funktion. Der 
Rat für wirtschaftliche und soziale Vereinbarungen, der künftig unter dem neuen Na-
men Wirtschaft- und Sozialrat der Slowakischen Republik (Hospodarska a socialana 
rad Slovenskej republiky HSR SR) firmiert, stellt dabei die wichtigste tripartistische 
Institution dar. Er setzt sich aus jeweils sieben Vertretern der Regierung, der Ge-
werkschaften sowie der Arbeitgebervereinigungen zusammen. In der Anfangsphase 
des Landes bestand seine Hauptfunktion vor allem darin jährliche Generalabkommen 
abzuschließen, die neben wirtschafts- und sozialpolitischen Zielsetzungen u. a. auch 
den Lohnrahmen für den öffentlichen Sektor und damit indirekt auch für die Gesamt-
wirtschaft festlegten. Gegenwärtig konzentrieren sich die tripartiten Beratungen und 
Verhandlungen weitgehend auf die Festlegung von Mindestlöhnen.  
Das tendenziell eher unternehmens- als branchenzentriert tarifpolitische Gefüge der 
Slowakei umfasst drei Ebenen: Erstens Generalabkommen auf tripartistischer Bran-
chen übergreifender nationaler Ebene, zweitens Branchentarifverträge, die in der 
Regel nur Mindestbedingungen festlegen und rund die Hälfte der Beschäftigten er-
fassen, sowie drittens Unternehmenstarifverträge, die die Lohnhöhe und weitere Ar-
beitsbedingungen bestimmen. Die Tarifverhandlungen der Tarifpartner werden durch 
prozedurale Regelungen geprägt, wonach ein Schiedsverfahren (Mediation) sowie 
eine Schlichtung (Arbitrage) jeder weitergehenden Eskalation vorangehen muss. 
Dies bewirkt in der Praxis, dass Tarifstreitigkeiten in der Mehrzahl der Fälle gütlich 
gelöst werden. Im Jahr 2003 erfuhr die betriebliche Interessenvertretung eine weit-
reichende Veränderung als das ursprüngliche monistische Prinzip einer rein gewerk-
schaftlichen betrieblichen Interessenvertretung um die Option eines Betriebsrats er-
gänzt wurde. Seit dem können in Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten ein 
Betriebsrat (bzw. in kleineren Betrieben eine Vertrauensperson) auch parallel zu ei-
ner betrieblichen Gewerkschaftsorganisation von allen Arbeitnehmern gewählt wer-
den37. Bei den Arbeitgeberverbänden ist im Unterschied zu den Anfangsjahren der 
Republikgründung in jüngerer Zeit ein gewisser Paradigmenwechsel von einem mehr 
partnerschaftlichen zu einem Konfrontationskurs erkennbar, der gelegentlich eine 

                                            
34  Daneben gibt es noch eine kleinere Vereinigung von KMU-Unternehmen.  
35  Die AZZZ SR erreicht über ihre Mitgliedsunternehmen ca. 219.000 Beschäftigte. 
36  Inzwischen ist die 2004 gegründete RUZ SR die größte Arbeitgeberdachorganisation in der Slowa-

kei. Über die ihr angeschlossenen Verbände repräsentiert sie Unternehmen mit mehr als 219.000 
Beschäftigten. 

37  Die Größe des auf vier Jahren gewählten Betriebsrats bestimmt sich nach der Belegschaftsgröße. 
Betriebsrat und Gewerkschaftsvertretung haben einen vergleichbaren Status im Betrieb mit ent-
sprechenden Informations- und Kontrollrechten. Ausgenommen davon ist das Recht der Gewerk-
schaft zur Tarifverhandlung und der Kontrolle ihrer Umsetzung. 
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„beabsichtigte Zuspitzung“ einschließt und der flexiblen, dezentral-betrieblichen 
Lohnfindung den Vorrang einräumt. 

4.3 Mindestlohnregelungen, berufliche und betriebliche Weiterbildung sowie 
Sonntagsarbeit im Handel 

Von Anbeginn an haben Mindestlöhne den Transformationsprozess in der Slowakei 
begleitet, um die sozialpolitischen Verwerfungen der ökonomischen Transformation 
abzumildern und ein gesellschaftlich erforderliches Mindestmaß an Stabilität und Le-
gitimation zu sichern. Der Mindestlohn wird staatlicherseits nach Konsultation der 
Sozialpartner im Rahmen des Tripartismus jährlich zum 1. Oktober festgesetzt. Der-
zeit beträgt der Mindestlohn rd. 130 % des offiziellen Existenzminimums in der Slo-
wakei bzw. 41 % des Durchschnittslohns. Die derzeitige Regierung beabsichtigt den 
Mindestlohn in nächsten fünf Jahren auf das Niveau von 60 % der Durchschnittslöh-
ne anzuheben. Im Jahr 2007 betrug der monatliche Mindestlohn 7.600 SKK umge-
rechnet ca. 217 € bzw. 1,32 € je Stunde, den knapp 2 % der Arbeitnehmer in der 
Slowakei beziehen. Abweichungen vom Mindestlohn gibt es bei Jugendlichen und 
bei Erwerbsgeminderten, die lediglich 50 bzw. 75 % des Mindestlohns als Arbeits-
vergütung erhalten, um ihre Beschäftigungschancen auf dem Arbeitsmarkt zu 
verbessern. Für bestimmte Personengruppen im Niedriglohnsektor gibt es zusätzlich 
staatliche Zuschüsse als Beschäftigungsanreiz. 
Im Vergleich zu den alten EU-Mitgliedstaaten sind die Ausgaben der Slowakei für 
den Bildungsbereich niedrig. Ein duales Ausbildungssystem wie in Deutschland exis-
tiert nicht. Nach Abschluss einer neunjährigen allgemeinen Schule besteht für Ju-
gendliche die Möglichkeit eine berufliche dreijährige Ausbildung an einer technisch-
handwerklichen Berufsmittelschule (stredné odborné ucilistia – SOU) oder an einer 
Fachmittelschule (stredné odbornéskoly – SOS) in den Bereichen Industrie, Handel 
und Gesundheitswesen zu beginnen. Sowohl die Erwachsenbildung als auch die be-
triebliche Weiterbildung weisen eine niedrige Partizipationsrate auf. So lag beispiels-
weise der Anteil der Erwachsenen im Alter 25 bis 64 die 2004 an einer an einer Aus- 
und Weiterbildung teilnahmen lediglich bei 4,6  % und damit weit unter dem EU-
Durchschnitt von 9,4 %38. 
Die Ladenöffnungszeiten unterliegen in der Slowakei keiner Beschränkung. Daher 
haben einige Supermärkte an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr geöffnet. 
In der Slowakei ist damit seit langem die Sonn- und Feiertagsarbeit im Handel eine 
Realität. 

5 Tschechische Republik 

5.1 Soziökonomischer Hintergrund 

Gegenüber dem Jahr 2005 verzeichnete Tschechien mit einem Wachstum des Brut-
toinlandsprodukts (BIP) von 6,1 % (2006) ein hohes Wachstum seiner Wirtschaft. Mit 
einem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf von 10.975 € (2006) erreichte das Land 76 % 
des EU-Durchschnitts. Geprägt wird die Wirtschaftsstruktur des Landes durch kleine 

                                            
38  Angaben Eurostat, Jahrbuch 2005. 
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und mittlere Unternehmen. Die Arbeitslosigkeit des Landes, die 2006 bei durch-
schnittlich 7,1 % lag, ist stark rückläufig. Im dritten Quartal 2007 sank die Arbeitslo-
sigkeit auf ein Zehnjahrestief von 5,3 % ab. Die Jugendarbeitslosigkeit, die mit 
17,5 % (2006) relativ hoch lag – sich aber auf dem EU-27-Durchschnittsniveau be-
wegt –, bildet das zentrale arbeitsmarkpolitische Problem des Landes. Bei der Ar-
beitslosigkeit sind starke regionale Disparitäten zu erkennen. So weist die die Region 
Severozápad, die mit 12,8 % (2006) die höchste Arbeitslosen- bzw. Erwerbslosen-
quote in Tschechien besitzt, gegenüber Prag mit einer Arbeitslosen- bzw. Erwerbslo-
senquote von 2,8 % (2006) eine viermal so hohe Arbeitslosigkeit auf.  
Der Umfang an atypischer Beschäftigung ist in Tschechien bislang noch gering. Die 
Teilzeitbeschäftigung erreicht lediglich einen Anteil von 5,0 % (2006) an der Beschäf-
tigung. Auch die Beschäftigung mit befristeten Arbeitsverträgen, die einen Anteil von 
8,7 % (2006) hat, bewegt sich auf einem äußerst niedrigen Niveau. Ursächlich für 
das geringe Niveau atypischer Beschäftigung dürfte u.a. die Arbeitsgesetzgebung 
des Landes in Bezug auf atypische Beschäftigung sein. So wurde z.B. die „Schein-
selbstständigkeit“ mit der Novellierung des Beschäftigungsgesetzes39 verboten und 
bei der Leiharbeit, die 2004 eingeführt wurde, versucht auf die Gleichstellung mit an-
deren Arbeitsverhältnissen zu achten. 

5.2 Industrielle Beziehungen (Strukturen) 

Nach der Samtenen Revolution im Jahr 1989 entwickelten sich die industriellen Be-
ziehungen in Tschechien unter den Bedingungen der politischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Transformation des Landes. In Folge dessen wurden neue Akteurs-
strukturen aufgebaut und ein neues System der industriellen Beziehungen etabliert. 
Ein weiterer Einschnitt für die industriellen Beziehungen brachte die Trennung von 
der Slowakei im Jahr 1993 mit sich. Die grundlegenden Prinzipien des Sozialen Dia-
logs, das Organisationsrecht und das Streikrecht sind in der Landesverfassung ga-
rantiert. Den neuen Herausforderungen angepasst wurde die Arbeitsgesetzgebung 
des Landes von 1964 durch eine schrittweise Novellierung. Mit dem zum 01.01.2007 
in Kraft getreten neuen Arbeitsgesetzbuch40 erfolgte eine grundlegende Reform der 
Arbeitsgesetzgebung des Landes. Im Zuge dieser Reform wurde kollektivvertragli-
chen Regelungen eine größere Bedeutung zugemessen, da der gesetzliche Schutz 
vor atypischen Beschäftigungsformen wegfiel. Daneben wurden zur Flexibilisierung 
des Arbeitsmarktes die Einstellungs- und Kündigungsbedingungen liberalisiert. 
Sowohl die Gewerkschaften als auch die Arbeitgeberorganisationen besitzen in 
Tschechien einen hohen Konzentrations- und Zentralisationsgrad. Die jeweils zwei 
größten Verbände der Arbeitgeber und der Gewerkschaften vertreten über 90 % der 
jeweiligen Interessensgruppen. Für die Gewerkschaften sind dies die Tschechisch-
Mährische Konföderation (Českomoravská konfederace odborových svazů – 
ČMKOS41), die mit 34 Einzelgewerkschaften42 der größte Dachverband in Tsche-
chien ist und die Assoziation der Selbstständigen Gewerkschaften (Asociace 

                                            
39  Gesetz Nr. 435/2004 Slg. 
40  Gesetz Nr. 262/2006 Sb. 
41  Die ČMKOS organisiert ca. 540.000 Mitglieder (2007). 
42  Zu diesen 34 Einzelgewerkschaften zählen u.a. die mitgliedstärkste Gewerkschaft Tschechiens die 

Metall KOVO (OS KOVO) mit ca. 350.000 Mitgliedern sowie die Handelsgewerkschaft OSPO mit 
ca. 20.000 Mitgliedern. 
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samostatných odborů – ASO43). Mit 22 % (2004) liegt der gewerkschaftliche Netto-
Organisationsgrad unter dem EU-25-Durchschnitt von 25 % (2004). Arbeitgeberseitig 
sind die beiden größten Verbände: der Verband für Industrie und Verkehr (Svaz 
průmyslu a dopravy ČR – SP ČR) und die Konföderation der Arbeitgeber- und Unter-
nehmerverbände (Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR – 
KZPS). Als Interessensvertretungen der Arbeitgeber und der Gewerkschaften sind 
die vier Verbände auch Mitglieder im Rat für wirtschaftliche und soziale Partnerschaft 
(Rada hospodářské a sociální dohody České republiky – RHSD ČR). Zu den wich-
tigsten Aufgaben des nationalen tripartistischen Rates zählen die jährliche Festle-
gung des Mindestlohnes und der Abschluss von Generalabkommen. Zugleich stellt 
der RHSD die wichtigste Institution des Sozialen Dialogs in Tschechien dar, der ei-
nerseits durch die schwachen Tarifpartner und das schwache Tarifvertragssystem 
und andererseits durch einen starken staatlichen Einfluss geprägt ist. 
Das tarifpolitische Gefüge umfasst drei Ebene: erstens die nationale Ebene mit dem 
tripartistischen Rat und der Möglichkeit der Allgemeinverbindlicherklärung von Bran-
chentarifverträgen sowie der Mindestlohnpolitik, zweitens die Branchenebene, deren 
Bedeutung relativ gering ist, und drittens die Unternehmensebene, die die dominierte 
Ebene des tschechischen Tarifvertragssystem darstellt. Bei einem Streik sehen die 
restriktiven tschechischen Arbeitskampfregelungen eine Schlichtung zwingend vor. 
Wird dabei kein Ergebnis erzielt, so können beide Seiten ein Schiedsverfahren (Arbit-
rage) einberufen, wobei das dabei erzielte Ergebnis für beide Seiten bindend ist. 
Bleibt die Schlichtung ohne Ergebnis kann das zuständige Gewerkschaftsorgan das 
Mittel des Streikes anwenden. Die genaue Vorgehensweise ist gesetzlich geregelt. 
Auf einem einzigartigen Modell – dem „tschechisches Modell“, das 2001 eingeführt 
wurde, basiert die betriebliche Interessensvertretung in Tschechien. Bis zu diesem 
Zeitpunkt oblag die betriebliche Interessensvertretung ausschließlich den Gewerk-
schaften. Mit Einführung des Modells 2001 wurde eine „sowohl als auch Lösung“ e-
tabliert, die weiterhin auf einer monistischen Grundstruktur basiert. So können Be-
triebsräte nur in Betrieben gebildet werden, in denen es keine gewerkschaftliche be-
triebliche Interessenvertretung gibt. Mit der Etablierung einer gewerkschaftlichen Ver-
tretung in einem Betrieb endet daher die Existenz eines Betriebsrates.  

5.3 Mindestlohnregelungen, berufliche und betriebliche Weiterbildung sowie 
Sonntagsarbeit im Handel 

Die Mindestlöhne sind Teil des Systems der industriellen Beziehungen des Landes 
und stellen zugleich den Versuch dar, allgemeine gesellschaftliche und einkommens- 
sowie sozialpolitische Problemlagen zu bearbeiten. Der gesetzliche Mindestlohn in 
Tschechien betrug 2007 8.000 CZK im Monat (288 €) bzw. rund 48 CZK je Stunde 
(1,76 Euro). Bezogen wird der Mindestlohn von 2 % (2005) der Arbeitnehmer. Im 
Jahr 2006 erreichte der Mindestlohn einen Anteil von 40,5 % des Durchschnittslohns. 
Damit blieb das Mindestlohnniveau in Tschechien unterhalb der Armutsschwelle von 
60 % des Medianeinkommens, trotz hoher Steigerungsraten wie zuletzt von 11,7 % 
im Jahr 2007. Für bestimmte Personengruppen am Arbeitsmarkt gibt es bezüglich 
der Höhe des Mindestlohns Ausnahmeregelungen. Diese betreffen Jugendliche und 
Bezieher von Erwerbsunfähigkeitsrenten, die einen geringeren prozentualen Anteil 

                                            
43  Im Vergleich zur ČMKOS besitzt die ASO mit ca. 170.000 Mitgliedern (2007) eine deutlich geringe 

Gewerkschaftsmitgliederzahl. 
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des Mindestlohns erhalten44. Daneben kennt das tschechische Arbeitsgesetzbuch 
noch 12 Mindestlohntarifstufen die je nach Arbeitsbelastung, Mindestlohnzulagen für 
Arbeiten unter erschwerten Bedingungen, gesundheitsschädlicher Umgebung und 
bei Nacharbeit vorsehen. 
Die Berufsausbildung findet vollständig an speziellen Berufsschulen statt. Die Be-
rufsmittelschule bietet meist eine dreijährige Lehrlingsausbildung im Handwerk an, 
die zur Hälfte in Lehrwerkstätten (oder evtl. in Betrieben) erfolgt. Sie endet mit dem 
Facharbeiterbrief (Gesellenbrief). Wer den vierjährigen Zug in der Berufsmittelschule 
(SOU45) oder in der beruflichen Fachmittelschule (SOŠ46) absolviert, kann auch das 
Fachabitur (maturitní zkouška) neben dem Berufsabschluss machen. Die beruflichen 
Fachmittelschulen bilden vor allem im Bereich Industrie, Telekommunikation, Verwal-
tung, Gesundheits- und Sozialwesen aus. Die Erwachsenenbildung sowie Maßnah-
men zur Fort- und Weiterbildung spielen eine wichtige Rolle im beruflichen Weiterbil-
dungssystem. Den Hauptanteil mit 69 % (2001) stellen beruflichen Weiterbildungs-
maßnahmen der Betriebe dar, insbesondere in den Branchen Maschinenbau und der 
verarbeitenden Industrie. 
Die Ladenöffnungszeiten unterliegen in Tschechien keiner Beschränkung, trotz meh-
rerer Versuche und Gesetzesinitiativen zur Beschränkung der Öffnungszeiten.  

6 Kroatien 

6.1 Sozioökonomischer Hintergrund  

Wie in allen osteuropäischen Transformationsländern erfolgten auch in Kroatien im 
Zuge der postkommunistischen Übergangsphase tief greifende wirtschaftliche und so-
ziale Veränderungen, die zudem durch den Krieg des Landes Anfang der 1990er Jah-
re noch eine Verstärkung erfuhren. Infolge dessen entstanden Armut in der Bevölke-
rung des Landes und eine hohe Arbeitslosigkeit. Ungefähr 11 % der rund 4,44 Mio. 
Einwohner umfassenden Bevölkerung gelten nach einer Weltbankstudie als arm. Die 
Armutsrate differiert regional stark und reicht von weniger als 3 % im Umfeld von Zag-
reb bis zu mehr als 20 % in den ländlichen Gebieten Ost- und Zentralkroatiens. Trotz 
dem tendenziellen leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit in den letzten Jahren bewegt 
sich die Arbeitslosigkeit mit 15,7 % (2006) und mehr als 270.000 Arbeitslosen auf ei-
nem hohen Niveau. Darüber hinaus nimmt der Umfang atypischer Beschäftigungsfor-
men weiter zu, insbesondere der befristeten Beschäftigung. Im Handel ist die befristete 
Beschäftigung bei Neueinstellungen fast schon die Regel. 

6.2 Industrielle Beziehungen (Strukturen) 

Das Organisationsrecht der Arbeitnehmer und Arbeitgeber ist in den Artikeln 43 und 
59 der Verfassung Kroatiens verfassungsrechtlich verankert. Gekennzeichnet 
werden die industriellen Beziehungen des Landes durch eine hohe Fragmentierung 

                                            
44  Beispielsweise erhalten Jugendliche im Alter von 18-21 Jahren bei erstmaliger Beschäftigung für 

die Dauer von sechs Monaten nach Beschäftigungsaufnahme einen auf 90 % reduzierten Mindest-
lohn. 

45  Strední odborná učiliště 
46  Strední odborné školy 
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der Gewerkschaften. Die 600 Gewerkschaften des Landes, von denen 254 einem 
der sechs etablierten Dachverbände47 angehören, organisieren ca. 45 % der 
beschäftigten Arbeitnehmer allerdings mit rückläufiger Tendenz. In vier der 
Dachverbände vertreten zugehörige Einzelgewerkschaften die Interessen der Arbeit-
nehmer im Handel48. Obwohl die Anzahl der Gewerkschaften in Kroatien weiter zu-
nimmt, gibt es Bestrebungen zur Kooperation und Bündelung der Kräfte mit dem Ziel 
den mehr als fünfzehnjährigen Desintegrationsprozess innerhalb den Gewerkschaf-
ten in Kroatien entgegenzuwirken49. Im Vergleich zu den Gewerkschaften weisen die 
Arbeitgeber einen hohen Grad an Zentralisierung sowie ein hohes Organisationsni-
veau auf. Der kroatische Hauptarbeitgeberverband HUP50, der ca. 5.000 Mitglieder 
umfasst und sich in 26 Mitgliederverbände aufgliedert, erreicht schätzungsweise 
30 % der Arbeitnehmer des Landes. Ergänzend werden um die 5 % der Arbeitneh-
mer von Arbeitgebern erfasst, die Mitglieder anderer Arbeitgeberverbände sind. Un-
terstützt wird der Soziale Dialog in Kroatien durch den Wirtschaftlichen und Gesell-
schaftlichen Rat (Gospodarsko-socijalno vijece), der als tripartite Einrichtung aus 
Regierung, Gewerkschaften und Arbeitgeber, die jeweils mit fünf Mitgliedern im Rat 
vertreten sind, wirtschaftliche und soziale Vereinbarungen fördert bzw. trifft. 
Geschlossen werden die Tarifvereinbarungen überwiegend auf Regionaler Ebene 
bzw. Unternehmensebene. Auch die wenigen sektoralen Tarifvereinbarungen weisen 
eine starke Tendenz zur Verbetrieblichung durch eine Verlagerung der tariflichen 
Ausgestaltung auf die Unternehmensebene auf. Von den Tarifvereinbarungen wer-
den rund 60 % der Unternehmen und ungefähr 65 % der Beschäftigten in Kroatien 
erfasst. Seit 1996 erfolgt die betriebliche Interessenvertretung in einer dualen Struk-
tur (Betriebsrat und Gewerkschaften). Eingerichtet werden kann ein Betriebsrat bei 
Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten. Seine Größe bestimmt sich nach der 
Unternehmensgröße. Gewählt werden die Betriebsräte über Vorschlagslisten der 
Gewerkschaften für drei Jahre.  
Sowohl das individuelle (z.B. Beendigung des Arbeitsverhältnisses) als auch das kol-
lektive Arbeitsrecht (Gründung von Gewerkschaften, Betriebsrat, Arbeitskampf usw.) 
werden in dem seit 1996 bestehenden Arbeitsgesetz des Landes geregelt. Die ur-
sprünglich recht starre kroatische Arbeitsgesetzgebung erfuhr mit den jüngeren Än-

                                            
47  Der wichtigste gewerkschaftliche Dachverband ist die 1990 gegründete UATUC/SSSH (Union of auto-

nous Trade Unions of Croatia/Savez samostalnih sindikata Hrvatske), die mit ihren mehr als 211.000 
Gewerkschaftsmitglieder 2/3 aller Gewerkschaftsmitglieder in Kroatien organisiert. Aufgrund ihrer Grö-
ße ist sie nicht nur der zentrale Ansprechpartner der kroatischen Regierung, sondern auch Partner ver-
schiedener europäischer Gewerkschaften wie z.B. des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Die anderen 
etwas nachrangigen Gewerkschaftsdachverbände sind: (1) die NHS (Independent Trade Unions of 
Croatia/Nezavisni hrvatski sindikati) mit ca. 93.000 Gewerkschaftsmitgliedern, (2) URSH (Association of 
Workers Trade Unions of Croatia/Udruga radničkih sindikata Hrvatske) mit ca. 41.000 Gewerkschafts-
mitgliedern, (3) HUS (Croatian Association of Trade Unions/Hrvatska udruga sindikata) ) mit ca. 53.000 
Gewerkschaftsmitgliedern, (4) Matica (Association of Croatian Public Service Unions/Matica hrvatskih 
sindikata javnih službi) mit ca. 50.000 Gewerkschaftsmitgliedern sowie (5) die UNI-CRO (Trade Union 
of Services/ Sindikat usluga) mit ca. 20.000 Gewerkschaftsmitgliedern. 

48  Bei dem gewerkschaftlichen Dachverband UATUC/SSSH ist dies die CTUC/STH (Commercial 
Trade Union of Croatia Sindikat trgovine Hrvatske), die 1990 gegründet wurde. Mit ihren rund 
18.000 Mitgliedern ist die UTUC eine sehr große Einzelgewerkschaft in Kroatien, insbesondere vor 
dem Hintergrund, dass im Handel aufgrund seiner kleinteiligen Unternehmensstruktur nur 12 % der 
Beschäftigten in einer Gewerkschaft organisiert sind. 

49  Im Jahr 2006 führten diese Bestrebungen zur Gründung eines neuen Gewerkschaftsdachver-
bandes Glas HR. 

50  Croatian Employers' Association/Hrvatska udruga poslodavaca. 
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derungen eine deutliche Flexibilisierung u.a. durch die Vereinfachung der formellen 
Verfahren zur Arbeitnehmerentlassung bzw. durch den Abbau des 
Kündigungsschutzes.  

6.3 Mindestlohnregelungen, berufliche und betriebliche Weiterbildung sowie 
Sonntagsarbeit im Handel 

In der kroatischen Gesetzgebung und in der Praxis der kollektiven Tarifverhandlun-
gen wird der Begriff „Mindestlohn“ nicht verwendet, stattdessen ist der Begriff „Nied-
rigstlohn“ gebräuchlich. Die Festlegung des „Niedrigstlohns“, den es seit 1996 gibt, 
erfolgt durch kollektive Tarifvereinbarungen auf der nationalen Ebene und auf der 
sektoralen Ebene. Der „Niedrigstlohn“ ist ein festgelegter Minimallohn, der an die Ar-
beitnehmer für ganztägige Arbeit zu entrichten ist. Seine Höhe darf Brutto nicht nied-
riger liegen, als die niedrigste Grundlage für die Abrechnung und Zahlung der Beiträ-
ge für die Renten- und Invaliditätsversicherung. Nach dem Gesetz über die Beiträge 
für die Pflichtversicherung in Kroatien ist die niedrigste monatliche Basis für Bei-
tragsberechnung die Multiplizierung des Durchschnittlohns mit einem Koeffizienten 
von 0,35. Obwohl sich der absolute Betrag des Niedrigstlohns im Laufe der Jahre 
verändert hat, ist der Anteil des Niedrigstlohns am Durchschnittslohn mit rund 1/3 
nahezu unverändert geblieben. Seit Januar 2007 liegt der Niedrigstlohn nach der Na-
tionalen kollektiven Tarifvereinbarung bei 314 €. Die Niedrigstlöhne in einzelnen 
Branchen wie dem Handel51 liegen allerdings zum Teil weit unter diesem national ta-
riflich vereinbarten Niedrigstlohn. Durch politische und wirtschaftliche Veränderun-
gen, wie z.B. der Zunahme der Beschäftigung im Niederlohnbereich und der damit 
verbundenen Lohnarmut52 sowie der Ausweitung der Schattenwirtschaft, hat sich 
nach Ansicht der Gewerkschaften die schützende Wirkung des kroatischen Niedrigst-
lohnssystems in den letzten Jahren deutlich verringert. Deshalb wird von Gewerk-
schaftsseite darüber nachgedacht, das bestehende Niedrigstlohnsystem durch die 
die Einführung eines Mindestlohns zu ersetzen. 
Der Erwachsenenbildung wird in Kroatien wenig Aufmerksamkeit zuteil, obwohl ein 
Gesetz die Erwachsenenbildung seit 2007 regelt. Ähnliches gilt auch für die beruflic-
he Ausbildung bzw. das berufliche Bildungswesen insgesamt. Die berufliche Bildun-
gsinfrastruktur ist sehr schwach ausgebildet. Das größte Budget für die berufliche 
Weiterbildung stellt der kroatische Beschäftigungsservice CES53 zur Verfügung, der 
darüber Schulungsmaßnahmen für arbeitslose Erwachsene finanziert. 
Die Sonn- und Feiertagsarbeit ist im Handel in Kroatien nicht die Ausnahme, sondern 
die Regel. Nur an Weihnachten, Ostern und Neujahr sind die Ladengeschäfte ge-
schlossen. Bestimmt werden die Öffnungszeiten der Ladengeschäfte im Handel, die 
24 Stunden erlaubt sind, lokal durch die Stadtverwaltungen. Die ca. 40.000 Verkäu-
fer, die im Handel an Sonntag und Feiertagen tätig sind, erhalten meist keine zusätz-
liche Entlohnung für ihre Sonntags- und Feiertagsarbeit. 

                                            
51  Beispielsweise lag der Niedrigstlohn im Handel 2007 bei einem Koeffizienten von 1,0 für die Ar-

beitskompliziertheit bei 219 €. 
52  Rund 56 % der Vollzeit beschäftigten Arbeiternehmer erhielten im März 2005 einen Lohn unterhalb 

des Durchschnittslohns. 
53  Croatian public employment service. 
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III Vergleichende Aspekte 
Die Interaktionen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände einerseits so-
wie auf der Unternehmensebene zwischen der Unternehmensführung und den Ar-
beitnehmern anderseits bilden die zentralen Gegenstände der im Spannungsfeld von 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft angesiedelten industriellen Beziehungen oder Ar-
beitsbeziehungen. In den sechs untersuchten Ländern sind deutliche Unterschiede 
bei den industriellen Beziehungen zu erkennen. Die Unterschiede der Länder erge-
ben sich insbesondere durch die Rolle und Stärke der Gewerkschaften und der Ar-
beitgeberverbände, der Bindungskraft tariflicher Regelungen, der Struktur der be-
trieblichen Interessenvertretung, den unterschiedlichen Arbeitsstreitkulturen, der 
Verankerung der Arbeitnehmerrechte im Rechtssystem sowie der Rolle des Staates 
generell. Diese Faktoren bestimmen zugleich wie die Wirtschaft und das System der 
industriellen Beziehungen der untersuchten Länder arbeitet und in wie weit es zur 
Veränderungen fähig ist.  
Um die Systeme der industriellen Beziehungen in Westeuropa zu beschreiben und 
ihre wesentlichen Charakteristika zu identifizieren wurde seitens der Sozialwissen-
schaft eine Typologie mit vier Grundtypen entwickelt. Die Grundtypen bilden: der 
nordische Korporatismus, das kontinentaleuropäische Sozialpartnermodell, der an-
gelsächsische Pluralismus und der polarisierende romanische Typ der Industriellen 
Beziehungen. Die untersuchten neuen Europäischen Mitgliedsländer (Tschechien, 
Slowakei) sowie das europäische Beitrittskandidatenland Kroatien lassen sich dieser 
für die industriellen Beziehung in Westeuropa entwickelten Typologie nur schwerlich 
zuordnen. Denn zu unterschiedlich waren ihre wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Ausgangslagen, ihre eingeschlagenen Transformationspfade sowie die daraus resul-
tierenden Handlungsmuster bei den industriellen Beziehungen. Auch ein Typ suis 
generis der industriellen Beziehungen bei den drei osteuropäischen Ländern, der 
sich neben den vier Grundtypen einordnen ließe, lässt sich nicht erkennen. Obwohl 
ausländische Modelle für die Entwicklung der industriellen Beziehungen in den drei 
osteuropäischen Ländern insbesondere das kontinentaleuropäisches Modell als Vor-
bild dienten. 
Die Gewerkschaften stellen bei den industriellen Beziehungen der sechs Länder ne-
ben den Arbeitgeberverbänden den zentralen Akteur dar. In den untersuchten Län-
dern gibt es eine vielfältige Gewerkschaftslandschaft die geprägt wird durch Rich-
tungs- und Einheitsgewerkschaften sowie Industrie- und Berufsgewerkschaften54. 
Der gewerkschaftlichen (Netto-)Organisationsgrad als Verhältnis der in abhängiger 
Beschäftigung befindlichen Gewerkschaftsmitglieder zur Gesamtzahl der Beschäftig-
ten, ging nicht nur im EU-25-Durchschnitt von 32 % (1995) auf 25 % (2004)55, son-
dern auch in den untersuchten Länder mit Ausnahme Italiens zurück. Die teilweise 
dramatischen Mitgliederverluste in den drei osteuropäischen Länder und teils auch in 
Deutschland (Ostdeutschland) sind Ausdruck ihres Transformationsprozesses. 

                                            
54  Während Einheitsgewerkschaften Arbeiternehmer mit unterschiedlichen politischen Überzeugun-

gen vertreten, übernehmen Richtungsgewerkschaften die Vertretung der Arbeiternehmer mit einer 
politischen Orientierung und unterhalten in der Regel enge Verbindungen zu politischen Parteien. 
Im Gegensatz zu den Industriegewerkschaften vertreten Berufsgewerkschaften ausschließlich be-
rufsgruppenspezifische Interessen. 

55  European Commission – Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportuni-
ties: Industrial Relations in Europe 2006, Brüssel, 25, online verfügbar unter:   
http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/reports_en.htm 
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Darüber hinaus müssen die Mitgliederverluste vor dem Hintergrund der ursprünglich 
äußerst hohen Organisationsgrade zu Beginn der wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Transformation der Länder gesehen werden.  
In allen sechs Ländern sind die industriellen Beziehungen sowohl auf betrieblicher 
als auch auf kollektivvertraglicher Ebene in einem hohen Maße formalisiert und ver-
rechtlicht. Den Arbeitnehmervertretungen auf betrieblicher Ebene in den sechs Län-
dern stehen, wenngleich in einem unterschiedlichen Maße, Informations- und Kon-
sultationsrechte zu. Gestaltet ist die Vertretungsstruktur der untersuchten Länder auf 
der betrieblichen Ebene überwiegend dualistisch56. Die Tariffindung erfolgt in den 
sechs Ländern auf unterschiedlichen Ebenen. Dabei gewinnt die betriebliche Ebene 
der Tariffindung bzw. der Tarifaushandlung in zunehmendem Maße an Bedeutung. In 
Deutschland und Italien tritt diese Verbetrieblichungstendenz u.a. durch die Zunahme 
von tarifvertraglichen Öffnungsklauseln zu Tage.  
Die Konzeptionalisierung und Erfassung atypischer Beschäftigung ist in einer ver-
gleichenden Perspektive nicht einfach zumal die Definitionen von atypischer Be-
schäftigung einerseits variieren, anderseits sich der Umfang atypischer Beschäfti-
gungsformen nicht exakt bestimmen lässt, da sie in Varianten oder auch kumulativ 
auftreten können. Zur Konzeptionalisierung und Erfassung atypischer Beschäfti-
gungsformen können insbesondere zwei Kriterien dienen: zum einen die Arbeitssta-
bilität (die Relation zwischen permanenter und temporärer Arbeit) sowie zum ande-
ren die Arbeitszeitlänge (die Relation zwischen Vollzeitarbeit und Teilzeitarbeit). Ob-
wohl das Normalarbeitsverhältnis die dominante Beschäftigungsform bleibt, nehmen 
atypische Beschäftigungsformen in den meisten der untersuchten Länder zu. Die 
Zunahme erfolgt in unterschiedlichem Tempo, mit verschiedener Reichweite und ist 
in der Regel von Dauer. Darüber hinaus weisen die atypischen Beschäftigungsfor-
men teilweise eine geschlechtsspezifische Komponente auf, wie z.B. die Teilzeitar-
beit, die in weitaus höherem Maße von Frauen als von Männern geleistet wird. Be-
günstigt wird die Zunahme atypischer Beschäftigungsformen u.a. durch arbeits-
marktpolitische Flexibilisierungsmaßnahmen im Rahmen von Arbeitsmarkt- und So-
zialreformen, die in Deutschland und Italien zu einer politisch gewollten Ausweitung 
atypischer Beschäftigung führten. Überdies werden in Europa atypische Beschäfti-
gungsformen im Rahmen der Arbeitsmarktpolitiken der Mitgliedstaaten zur Bekämp-
fung der Langzeitarbeitslosigkeit und zur Steigerung der Beschäftigung spezifischer 
Problemgruppen am Arbeitsmarkt favorisiert und neben der Selbstständigkeit, die in 
allen sechs Länder und in Europa in den letzten Jahren zunahm, entsprechend ge-
fördert.  
Den niedersten Anteil an befristeten beschäftigten Arbeitnehmer der untersuchten 
Länder weist die Slowakei und Tschechien mit rund 5 % bzw. mit 9 % auf. Im Ver-
gleich dazu besitzt Kroatien mit einem Anteil von rund 13 % (2006) als osteuropäi-
sches Land einen besonders hohen Anteil an befristeter Beschäftigung. Mit 14,5 % 
(2006) liegt der Anteil der befristeten Beschäftigten in Deutschland inzwischen leicht 
über dem EU-27-Durchschnitt. Vor allem Italien verzeichnete von 2004 bis 2006 ei-
nen recht deutlichen Anstieg bei der befristeten Beschäftigung. Der Anteil der befris-
teten Beschäftigten stieg hier von 11,8 % (2004) auf 13,1 % (2006) an. 

                                            
56  Im Vergleich zur monistischen Vertretungsstruktur auf betrieblicher Ebene zeichnet sich, die duale 

Vertretungsstruktur dadurch aus, dass es neben bzw. anstatt einer mit Verhandlungsmandat aus-
gestatteten Gewerkschaftsvertretungen im Betrieb ein über Wahlen der Belegschaft legitimiertes 
Vertretungsgremium gibt, das die gesamte Belegschaft vertritt.  
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Demgegenüber fiel der Anstieg der befristeten Beschäftigung in Frankreich wesent-
lich geringer aus.  

Schaubild 1: Befristete Beschäftigung – Arbeitnehmer mit einem befristeten Arbeitsver-
trag (Jahresdurchschnitte) in % der Arbeitnehmer (insgesamt)  

Quelle: Eurostat, eigene Darstellung, online verfügbar unter: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_sch
e-
ma=PORTAL&screen=detailref&language=de&product=Yearlies_new_population&root=Ye
arlies_new_population/C/C4/C41/ccb24848 

Besonders ausgeprägt ist die Teilzeitbeschäftigung bei den untersuchten Ländern in 
Deutschland. Der Beschäftigtenanteil der Teilzeitbeschäftigung stieg in Deutschland 
seit dem Jahr 2000 kontinuierlich an und erreichte 2006 einen Anteil von mehr als 
25 %. Damit lag der Beschäftigtenanteil Deutschlands zugleich weit über dem EU-
27-Durchschnitt. Ähnlich wie Deutschland verzeichnete auch Italien einen starken 
Anstieg der Teilzeitbeschäftigung seit dem Jahr 2004. Demgegenüber weisen die 
anderen untersuchten Länder eine relative Konstanz ihrer Teilzeitbeschäftigung weit 
unter dem EU-27-Durchschnitt auf.  
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Schaubild 2 Teilzeitbeschäftigung – Teilzeitbeschäftigte Personen in  % der Beschäfti-
gung (insgesamt)  

Quelle: Eurostat, eigene Darstellung, online verfügbar unter: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_sch
e-
ma=PORTAL&screen=detailref&language=de&product=Yearlies_new_population&root=Ye
arlies_new_population/C/C4/C41/ccb22800 

Da atypische Beschäftigung oftmals einhergeht mit Niederlohnbeschäftigung, 
schlechteren Arbeitsbedingungen und -sicherheit, sozialer Sicherheit, geringeren be-
trieblichen Weiterbildungs- und Aufstiegsstiegsmöglichkeiten, beinhaltet sie eine 
starke Tendenz zur Prekarisierung der Arbeit. In dessen Folge Armut und Einkom-
mensungleichheiten begünstig werden, die in einigen der sechs Ländern u.a. auch in 
Deutschland stark zugenommen haben. Gefördert wird die Tendenz zur Prekarisie-
rung der Arbeit auch durch die zunehmende Entgrenzung von Arbeitsleistung und 
Arbeitszeit, wie dies u.a. im Einzelhandel durch die Ausdehnung der Ladenschluss-
zeiten zum Ausdruck kommt.  
Bis auf Italien und Deutschland verfügen alle untersuchten Länder über gesetzliche 
Mindestlohnregelungen. In Deutschland gibt es bereits auf Branchenebene einige 
gesetzliche Mindestlohnregelungen. Darüber hinaus wird seit einiger Zeit auf der po-
litischen Ebene eine intensive Debatte über die Ausweitung bestehender Mindest-
lohnregelungen auf weitere Branchen geführt. Mindestlöhne werden als geeignetes 
Mittel angesehen um Lohndumping zu verhindern und Armut zu bekämpfen und Ein-
kommensungleichheiten zu reduzieren. Ihre Einführung bzw. Ausweitung ist meist 
konfliktreich, wie die Beispiele Großbritannien und Deutschland zeigen. Die Wirkun-
gen von Mindestlöhnen auf die Beschäftigung sind wissenschaftlich umstritten. Wäh-
rend einerseits negative Wirkungen der Mindestlöhne auf die Beschäftigung bei einer 
theoretischen Betrachtung angenommen werden, gibt es anderseits für diese An-
nahmen bislang nur wenig an empirischer Evidenz. Empirische Analysen kommen 
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mehrheitlich zum Schluss, dass die Effekte von Mindestlöhnen auf die Beschäfti-
gung, wenn es sie gibt, nur marginal negativ ausfallen. Dies bedeutet, dass eine vor-
sichtig festgelegte Mindestlohnhöhe keine negativen Beschäftigungseffekte zur Folge 
hat. In den vier untersuchten Ländern mit einem gesetzlichen Mindestlohn variieren 
die Höhe der Mindestlöhne, ihre Reichweite sowie die Form ihrer Festlegung. Der 
Mindestlohn betrifft nur einen Teil der abhängig Beschäftigten in den vier Ländern. 
Die niedrigsten Anteile an Mindestlohnbezieher weisen die Slowakei mit 1,7 % 
(2005) und die Tschechische Republik mit 2 % (2005) auf, den höchsten Frankreich 
mit knapp 17 %. Das Mindestlohnniveau, das zugleich die enormen Einkommens-
schwankungen in der Europäischen Union reflektiert, variiert zwischen den vier Län-
der stark und reicht von 217 € in der Slowakei bis zu 1.254 € in Frankreich. Bei einer 
Kaufkraftstandardbetrachtung fällt die Varianz des Mindestlohnniveaus der Länder 
allerdings deutlich geringer aus. Ausnahmeregelungen bzw. spezifische Mindestlohn-
regelungen für einzelne arbeitmarkpolitische Gruppen z.B. für Jugendliche bestehen 
in allen drei Ländern mit gesetzlichen Mindestlohnregelungen. Eine von den gesetzli-
chen Mindestlohnregelungen der drei Länder deutlich abweichende Regelung besitzt 
Kroatien mit seinem Niedrigstlohn. 

Übersicht 1: Gesetzliche Mindestlohnregelungen 2007 

 Euro Kaufkraftstandard
(KSK)2) 

Anteil der  
Arbeitnehmer, die 
den Mindestlohn 

beziehen 

Mindestlohn in % der 
durchschnittlichen  
Bruttoverdienste in  

Industrie und Dienstleis-
tungssektor 2005 

Slowakei1) 217 351 1,7 34 

Tschechische Republik1) 288 465 2,0 39 

Frankreich1) 1.254 1.150 16,8 - 

     

Kroatien* 314 - - ca. 33 %  
des Durchschnittslohns 

1) Quelle: Eurostat Pressemitteilung, Stat/07/85 vom 18.06.2007 
2) Der Kaufkraftstandard (KKS) ist eine gemeinsame Kunstwährung, durch die die zwischen 

den Ländern bestehenden Preisniveauunterschiede eliminiert werden. Mit einem KKS kann 
man somit in allen Ländern dieselbe Menge an Gütern/Dienstleistungen kaufen. 

* Die Niedrigstlöhne in einzelnen Branchen wie dem Handel liegen allerdings zum Teil weit 
unter dem national tariflich vereinbarten Niedrigstlohn. 
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IV SWOT-Analyse 
Mit Hilfe der nachfolgenden SWOT-Analyse57 lassen sich einige der wichtigsten As-
pekte der Industriellen Beziehungen der sechs Länder zusammenfassend darstellen. 
Zugleich erlaubt die Beschreibung durch die Berücksichtigung der verschiedenen 
Möglichkeiten (Strength/Weakness) sowie ihrem Potential im Hinblick auf die äußere 
Umwelt (Opportunities/Threats) diese Aspekte einer Bewertung zu unterziehen. 

Übersicht 2: SWOT-Analyse „Aspekte der Industriellen Beziehungen“ der sechs Länder 

Strength Weakness 
Hoher Konzentrationsgrad der Verbände der Tarifpar-
teien (Deutschland, Slowakei, Tschechien) 

Pluralistisch organisierte bzw. fragmentierte Ver-
bandstruktur der Tarifparteien (Italien, Frank-
reich, Kroatien) 

Etablierte tripartistische Institutionen bzw. hoher Grad 
an Konzertierung und staatlicher Regulierung (Frank-
reich, Italien, Kroatien, Slowakei, Tschechien) 

Keine tripartistische Institutionen bzw. geringer 
Grad an Konzertierung und staatlicher Regulie-
rung (Deutschland) 

Dominierende Ebene der Tariffindung Branchenebe-
ne (Deutschland, Italien) 

Dominierende Ebene der Tariffindung betriebli-
che Ebene (Slowakei, Tschechien, Kroatien, 
Frankreich) 

Stark ausgeprägte duale Struktur der betrieblichen In-
teressenvertretung (Deutschland) 

Schwach ausgeprägte duale bzw. monistische 
Struktur der betrieblichen Interessenvertretung 
(Frankreich, Italien, Kroatien, Slowakei, Tschechien) 

Niedriger Umfang und geringe Zunahme an atypische 
Beschäftigung (Tschechien und Slowakei) 

Hoher Umfang und starke Zunahme an atypischer 
Beschäftigung (Deutschland, Italien, Kroatien) 

 Ausweitung atypischer Beschäftigung in Folge 
eingeleiteter Arbeitsmarktreformen (Deutschland 
und Italien) 

Mindestlohnregelungen zum Ausgleich von Funkti-
onsdefiziten des Tarifsystems und zur Bearbeitung 
allgemeiner gesellschaftlicher und einkommens- so-
wie sozialpolitischer Problemlagen (Frankreich, Slo-
wakei, Tschechien, sehr eingeschränkt Kroatien) 

Keine oder nur partielle Mindestlohnregelungen 
zum Ausgleich von Funktionsdefiziten des Tarif-
systems und zur Bearbeitung allgemeiner gesell-
schaftlicher und einkommens- sowie sozialpoliti-
scher Problemlagen (Deutschland und Italien) 

Hoher Grad an beruflicher und betrieblicher Weiter-
bildung (Deutschland, Frankreich) 

Geringer Grad an beruflicher und betrieblicher Wei-
terbildung (Italien, Kroatien, Slowakei, Tschechien) 

Opportunities Threats 
Gesamtqualifikatorische Verbesserung der Beschäf-
tigten durch Ausbau betrieblicher Weiterbildung über 
tarifvertragliche Regelungen, insbesondere für un-
qualifizierte Beschäftigte. 

Tendenzen zur Verbetrieblichung der Tariffin-
dung (Deutschland, Italien) 

Verhinderung der Ausweitung von Sonn- und Feier-
tagsarbeit durch entsprechende Aktionen und Sicher-
stellung tariflicher zusätzlicher Entlohnung für die da-
von betroffenen Arbeitnehmer. 

Zunahme atypischer Beschäftigung (Deutsch-
land, Frankreich, Italien, Kroatien) 

Verhinderung der Ausweitung atypischer Beschäfti-
gung durch entsprechende tarifliche Entlohnungs-
strukturen. 

 

Aufbau bzw. Verstärkung sektoraler und regionaler 
Sozialer Dialoge 
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